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Steuerabzug für Nierenpatienten 

 

Ab Steuerperiode 2005 gilt ausschliesslich das Kreisschreiben Nr. 11 Abzug von Krankheits- 

und Unfallkosten sowie behinderungsbedingte Kosten der Eidg. Steuerverwaltung vom  

31. August 2005 

 

Siehe Merkblatt: Krankheitskosten Stand 29.1.2010  www.steuern.ag.ch  

 
 

1. Kosten für Diäten (Merkblatt Krankheitskosten 3.2.10), Pauschale Fr     2500.- 

 

2. Behinderungsbedingte Kosten  

 

2a Transport und Fahrzeugkosten (Merkblatt Krankheitskosten 4.3.6.) 

 

……Fahrten nach…………………………. mit Bahn / Tram / Bus / Taxi Fr….....….. 

 

…….Fahrten mit dem Auto à ……..Km zu 70 Rappen Fr….…….. 

Abzug nur zulässig, wenn Benützung eines ÖV nicht zumutbar ist 

 

2b Pauschalen (Merkblatt Krankheitskosten 4.4.) 

 

bei  Dialyse  Fr     2500.- 

 

mit Hilflosenentschädigung je nach Grad Fr. 2500.- bis 7500.-  Fr...……… 

Betrag kann jedoch nicht mit Dialysebetrag kumuliert werden! 

 

3. Andere Krankheitskosten / Behandlungskosten  …………………………….  Fr….…….. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Übertrag in Ziffer 17 / resp. Krankheitskosten der Steuererklärung            Total  Fr …............ 
 

 

Ärztliches Zeugnis für ………………………………………………………….. 
 

Der Unterzeichnete bestätigt, dass der/die Patient/In an einer chronischen Nierenerkrankung 

leidet und: 
   mit einer Nierendiät 

   mit regelmässigen Kontrollen im Spital 

   an der Dialyse 

behandelt wird. 

 

  Unterschrift und Stempel 

Das Behandlungszentrum den …………………………………..…… 

 

Beilage zur Steuererklärung 
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